
 
 
 

Steuertipp 06/2016 

 
 

COMMERZ KONTOR GMBH, Steuerberatungsgesellschaft, Mönckebergstraße 5, 20095 Hamburg                        
Tel 040-32 33 45-0, info@commerz-kontor.de,  

www.commerz-kontor.de, www.facebook.com/CommerzKontor 
 

 
Mitarbeitermotivation – steuerfreie Ge-
sundheitsförderung – total im Trend 
 
Gesundheitsbewusste Lebensführung als Aus-
gleich zu anspruchsvoller Arbeit und zum 
Stressabbau findet immer mehr Anhänger.  
 
Da trifft es sich gut, dass Unternehmen bereits 
seit 01.01.2009 zur nachhaltigen Sicherung 
und Verbesserung der Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit von Mitarbeitern steuermindernd 
beitragen können.  
 
Denn unter bestimmten Voraussetzungen kön-
nen Arbeitgeber Aufwendungen zur Förderung 
der Gesundheit für ihre Mitarbeiter als Be-
triebsausgabe voll absetzen und zugleich  sind 
diese Zuwendungen für Arbeitnehmer bis zu € 
500 pro Person im Jahr steuer- und sozialver-
sicherungsfrei. Wird die Grenze von € 500 
überschritten, so ist nur der übersteigende 
Anteil steuer- und sozialversicherungspflichtig.  
 
Begünstigt sind grundsätzlich alle Arbeitneh-
mer. Dazu zählen geringfügig oder kurzfristig 
Beschäftigte ebenso wie Gesellschafter-
Geschäftsführer.  
 
Zu den begünstigten Leistungen können z. B. 
gesundheitsrelevante Seminare, die während 
der Arbeitszeit durchgeführt werden oder die 
Bereitstellung eines Fitnessraumes, den die 
Belegschaft nutzen kann, zählen. Das Angebot 
gesunder Kantinenkost, professioneller Anlei-
tung zum Stressmanagement oder auch von 
Gesundheits-Aktionstagen sind weitere Mög-
lichkeiten.  
 
Der Leistungsumfang und die Art der steuer-
freien Leistung orientieren sich an den Vorga-
ben des Sozialgesetzbuches. Demnach gibt es 
zwei übergeordnete Schwerpunkte: Erstens 
die Verbesserung des allgemeinen Gesund-
heitszustandes, die so genannte Prävention, 
und zweitens die betriebliche Gesundheitsför-
derung.  
 
Unter die Prävention fallen u. a. Maßnahmen, 
die beispielsweise der Änderung der Bewe-
gungsgewohnheiten dienen, die den Bewe-
gungsmangel reduzieren und generell gesund-
heitsschädlichen Verhaltensmustern entge-
genwirken.  Hierzu gehören auch Ernährungs-
beratungen in Bezug auf Mangel- und Fehler-
nährungen sowie die Reduktion von Überge-

wicht. Des weiteren Zählen hierzu Maßnahmen 
zur Stressbewältigung und Entspannung sowie 
die Suchtmittelprophylaxe, die sowohl den 
Nikotin- als auch den Alkoholmissbrauch bein-
haltet.  
 
Die Leistungserbringer müssen allerdings in 
aller Regel einen  staatlich anerkannten Be-
rufs- oder Studienabschluss im jeweiligen 
Handlungsfeld – seien es Bewegung, Ernäh-
rung oder psychosoziale Aspekte – vorweisen 
können, um den Anforderungen an die steuer-
freie Anerkennung ihrer Leistungen zu genü-
gen. 
 
Die betriebliche Gesundheitsförderung soll 
arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungs-
apparates verhindern oder zumindest ausglei-
chen, individuelle Kompetenzen sollen geför-
dert oder Hilfestellung zur Stressbewältigung 
gegeben werden. Darüber hinaus können auch 
Zuwendungen für Hilfen zur Einschränkung 
oder Verhinderung von Suchtmitteln am Ar-
beitsplatz als betriebliche Gesundheitsförde-
rung anerkannt werden.  
 
Aber Achtung, Mitgliedschaften im Fitnessstu-
dio oder Sportverein zählen in der Regel nicht 
zu den begünstigten Leistungen. Barzuschüs-
se dieser Art sind generell ebenso wenig steu-
erfrei wie die Erstattung des Eintritts in Sauna 
oder Schwimmbad.  
 
Ein Zuschuss zum Beitrag eines Fitnessstu-
dios kann aber ausnahmsweise dann aner-
kannt werden, wenn die Leistungen des Stu-
dios den fachlichen Anforderungen, die nach 
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs an 
förderungswürdige Leistungen zu stellen sind,  
entsprechen.  
 
Am besten Sie erkundigen sich vorher, ob die 
Leistungen, für die Sie Ihren Mitarbeitern eine 
betriebliche Förderung anbieten wollen, als 
Prävention oder Gesundheitsförderung aner-
kannt werden können. Klären Sie in diesem 
Zusammenhang auch, ob für die steuerliche 
Anerkennung spezielle Nachweise erbracht 
werden müssen.  
 
Dann können Sie für Ihr Unternehmen und für 
Ihre Arbeitnehmer einen optimalen Nutzen 
erzielen.  
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